
Devotec Lizenzvertrag

Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Endanwender, und der Devotec Engineering AG, Baldernstrasse 13, CH-
8134 Adliswil, nachfolgend "Devotec" genannt. MIT DER INSTALLATION DER SOFTWARE ERKLÄREN SIE SICH AN DIE  
BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES GEBUNDEN.  WENN SIE  MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES  VERTRAGES 
NICHT  EINVERSTANDEN  SIND,  GEBEN  SIE  BITTE  DAS  SOFTWAREPAKET  MIT  DEN  BEGLEITGEGENSTÄNDEN 
(einschliesslich aller schriftlichen Unterlagen) UNVERZÜGLICH GEGEN VOLLE RÜCKERSTATTUNG DES PREISES AN DIE  
STELLE ZURÜCK, VON DER SIE SIE BEZOGEN HABEN.

1. Einräumung einer Lizenz.
Diese Devotec Lizenzvereinbarung ("Lizenz") gibt Ihnen die Berechtigung gegen Bezahlung des vereinbarten Preises, eine Kopie der  
Software, die mit dieser Lizenz ("Software") erworben wurde, auf einem Einzelcomputer unter der Voraussetzung zu benutzen, dass  
die  Software  zu  jeder  beliebigen  Zeit  auf  nur  einem einzigen  Computer  verwendet  wird.  Wenn Sie  Mehrfachlizenzen  für  die  
Software erworben haben, dürfen Sie immer nur höchstens so viele Kopien in Benutzung haben, wie Sie Lizenzen besitzen. Die  
Software ist auf einem Computer "in Benutzung", wenn sie in den Zwischenspeicher geladen oder in einem Permanentspeicher (z.B.  
einer  Festplatte,  einem  CD-ROM  oder  einer  anderen  Speichervorrichtung)  dieses  Computers  gespeichert  ist.  Wenn  die 
voraussichtliche  Zahl  der  Benutzer  der  Software  die  Zahl  der  erworbenen  Lizenzen  übersteigt,  so  müssen  Sie  angemessene 
Mechanismen oder Verfahren bereithalten, um sicherzustellen, dass die Zahl der Personen, die die Software gleichzeitig benutzen, 
nicht die Zahl der Lizenzen übersteigt.

2. Urheberrecht
Die Software ist Eigentum von Devotec oder deren Lieferanten und ist durch Urheberrechtsgesetze, internationale Verträge und 
andere  nationale  Rechtsvorschriften  gegen  Kopieren  geschützt.  Wenn die  Software  nicht  mit  einem technischen  Schutz  gegen  
Kopieren  ausgestattet  ist,  dürfen  Sie  entweder  (a)  eine  einzige  Kopie  der  Software  ausschliesslich  für  Sicherungs-  oder  
Archivierungszwecke machen oder (b) die Software auf eine einzige Festplatte übertragen, sofern Sie das Original ausschliesslich für  
Sicherungs- oder Archivierungszwecke aufbewahren.  Sie dürfen weder die Handbücher des Produktes noch anderes schriftliches  
Begleitmaterial zur Software kopieren.

3. Weitere Beschränkungen
Sie dürfen die Software weder vermieten noch verleihen, aber Sie dürfen die Rechte aus diesem Devotec-Lizenzvertrag auf Dauer an  
einen anderen übertragen, vorausgesetzt, dass alle Kopien der Software mit dem gesamten schriftlichen Begleitmaterial übertragen  
werden,  und  der  Empfänger  sich  mit  den  Bestimmungen  dieses  Vertrages  einverstanden  erklärt.  Zurückentwickeln  (Reverse 
engineering), Dekompilieren und Entassemblieren der Software sind nicht gestattet. Eine Übertragung muss die letzte aktualisierte 
Version (Update) und alle früheren Versionen umfassen.

4. Beschränkte Garantie
Devotec  garantiert  für  einen  Zeitraum  von  90  Tagen  ab  Empfangsdatum,  dass  die  Software  im  wesentlichen  gemäss  dem  
begleitenden Produktehandbuch arbeitet.  Diese Garantie wird von Devotec als Herstellerin des Produktes übernommen; etwaige  
gesetzliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen den Händler, von dem Sie Ihr Exemplar der Software bezogen haben,  
werden hierdurch weder ersetzt noch beschränkt.

5. Ansprüche des Kunden
Die gesamte Haftung von Devotec und Ihr alleiniger Anspruch besteht nach Wahl von Devotec entweder (a) in der Rückerstattung  
des bezahlten Preises oder (b) in der Reparatur oder dem Ersatz der Software, die der beschränkten Garantie von Devotec nicht  
genügt und zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung an Devotec zurückgegeben wird. Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn 
der Ausfall der Software auf einen Unfall,  auf Missbrauch oder auf fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist. Für eine Ersatz-
Software übernimmt Devotec nur für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist oder für 30 Tage eine Garantie, wobei der längere 
Zeitraum massgebend ist.

6. Keine weitere Gewährleistung
Devotec  schliesst  für  sich  jede  weitere  Gewährleistung  bezüglich  der  Software,  der  zugehörigen  Handbücher  und  schriftlichen 
Materialien aus.

7. Keine Haftung für Folgeschäden
Weder Devotec noch die Lieferanten von Devotec sind für irgendwelche Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus 
entgangenem  Gewinn,  Betriebsunterbrechung,  Verlust  von  geschäftlichen  Informationen  oder  von  Daten  oder  aus  anderem 
finanziellen Verlust) ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung dieses Devotec Produktes oder der Unfähigkeit, dieses Devotec-
Produkt zu verwenden, entstehen, selbst wenn Devotec von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.

8. Gerichtsstand
Gemeinsamer Gerichtsstand für alle sich aus der Abwicklung dieses Vertrages ergebenden Streitigkeiten ist Zürich.

Wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Vertrag haben oder sich aus irgendeinem Grund mit der Devotec Engineering AG in Verbindung setzen möchten, dann schreiben 
Sie bitte an Devotec Engineering AG, Baldernstrasse 13, 8134 Adliswil, Switzerland


